
Miete. Pacht §§ 560—566

diesem gegenüber das Pfandrecht nicht wegen des Miet
zinses für eine frühere Zeit als das letzte Jahr vor der Pfän
dung geltend gemacht werden.

§564
(1) Das Mietverhältnis endigt mit dem Ablaufe der Zeit, 

für die es eingegangen ist.
(2) Ist die Mietzeit nicht bestimmt, So kann jeder Teil das 

Mietverhältnis nach den Vorschriften des § 565 kündigen.

§565
(1) Bei Grundstücken ist die Kündigung nur für den 

Schluß eines Kalendervierteljahrs zulässig; sie hat spä
testens am dritten Werktage des Vierteljahrs zu erfolgen. 
Ist der Mietzins nach Monaten bemessen, so ist die Kün
digung nur für den Schluß eines Kalendermonats zulässig; 
sie hat spätestens am fünfzehnten des Monats zu erfolgen. 
Ist der Mietzins nach Wochen bemessen, so ist die Kün
digung nur für den Schluß einer Kalenderwoche zulässig; 
sie hat spätestens am ersten Werktage der Woche zu er
folgen.

(2) Bei beweglichen Sachen hat die Kündigung spätestens 
am dritten Tage vor dem Tage zu erfolgen, an welchem das 
Mietverhältnis endigen soll.

(3) Ist der Mietzins für ein Grundstück oder für eine be
wegliche Sache nach Tagen bemessen, so ist die Kündigung 
an jedem Tage für den folgenden Tag zulässig.

(4) Die Vorschriften des Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 gelten auch 
für die Fälle, in denen das Mietverhältnis unter Einhaltung 
der gesetzlichen Frist vorzeitig gekündigt werden kann.

§566
Ein Mietvertrag über ein Grundstück, der für längere 

Zeit als ein Jahr geschlossen wird, bedarf der schriftlichen 
Form. Wird die Form nicht beobachtet, so gilt der Vertrag 
als für unbestimmte Zeit geschlossen; die Kündigung ist 
jedoch nicht für eine frühere Zeit als für den Schluß des 
ersten Jahres zulässig.
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